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Das europäische Konzert Mars dirigiert. Gespielt werden: Sämtliche National¬

hymnen auf einmal. Und zwar extra forte.

Ehret
das Alter

Der Zufall, oder besser gesagt, eine
Vorladung wollte es, dass ich erst
kürzlich in der Ostschweiz vor den
Schranken eines Gerichtes zu
erscheinen hatte. Mit pochendem Herzen

stand ich nachmittags 2 Uhr vor
der Türe des Gerichtssaales, neben
mir der Gerichtsdiener und ein Polizist,

welch letzterer einen jungen
Angeklagten vorzuführen hatte. Eben
erschienen die Herren des Gerichts,
meistens ältere, ergraute Herren, und
das Treppensteigen hatte ihnen sichtbar

Mühe gemacht. Das starke

Schnaufen der Gerichtsherren war
mir aufgefallen und der Gerichtsdiener

schien meine Verwunderung
bemerkt zu haben, denn er erklärte
mir, dass ein grosser Teil dieser Herren

das siebzigste Altersjahr hinter
sich habe und als jener kleine weiss-
haarige Gerichtsherr sein achtzigstes
Wiegenfest gefeiert habe, sei es recht
lustig zugegangen.

Als erster wurde der junge
Angeklagte vorgeführt. Es wurde mir
erlaubt, den Verhandlungen beizuwohnen.

Dabei erfuhr ich, dass der
Angeklagte als Versicherungs-Agent es

verstanden hatte, angeblich unter
betrügerischen Angaben, einen älteren
Bauern nicht nur zur Abschliessung
eines Versicherungsvertrages zu
bewegen, sondern von ihm auch noch
ein Darlehen zu erhaschen. Vor
erster Instanz war der Versicherungsagent

bereits zu 6 Wochen Gefängnis
verurteilt worden, er hatte aber
appelliert, und um diesmal besser
«abzuschneiden», hatte er einen bekann¬

ten Rechtsanwalt zu seiner Seite.

Dieser Anwalt sagte in seinem
Plaidoyer unter anderm ungefähr
folgendes:

«Meine Herren Richter:
Die Anklage wirft meinem Klien-
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ten vor, er habe unter betrügerischen

Angaben Geld erhoben. Mein Klient
bestreitet dies und behauptet, er
habe bei der Unterredung mit dem

Kläger kein unwahres Wort
gebraucht. Der Kläger behauptet aber

das Gegenteil. Nun handelt es sich

aber beim Angeklagten um einen

jungen, erst 25jährigen Mann, der sich

an seine damals gemachten Angaben
sicher bestimmt noch gut erinnern
kann. Beim Kläger aber handelt es

sich um einen 67jährigen Mann. Bei
einem 67jährigen Mann wird aber
niemand behaupten wollen, dass er sich
noch an alles erinnern könne,
niemand wird behaupten wollen, dass

ein 67jähriger Mann nicht vergesslich
ist und niemand wird behaupten wollen,

dass ein Mann in solch hohem
Alter noch ganz zurechnungsfähig ist.
Ich nehme deshalb an, dass auch die
Herren Richter mit mir einverstanden
sind und ebenfalls der Ansicht sind,
dass den Aussagen eines 67jährigen
Greises keine grosse Bedeutung mehr
zugemessen werden kann, demzufolge
den Angaben des jungen Angeklagten
Glauben schenken müssen und zu
einem Freispruch gelangen!»

Es war mir, als ob die weissen
Häupter der Herren Richter während
diesen Worten etwas nickten und ich
schien mich nicht getäuscht zu
haben, denn sie sprachen den
Angeklagten frei. E. Chi.

Weber-Stumpen sind einzigartig

Der elegante Herr ist

gar nicht dumm:

Trägt Rahmenschuh' von HUG

er weiss warum

Ko

TAGLICH UND
IM JOMNTAGS-
MEMÜZU FR.2»
IM RESTAURANT

ZUfc^KÄJZ
TALSTRASSE »3.

ZÜRICH

24"Tabak
¦¦ImM nch

lit halllaJlMhaia
Razaat 40 Cit.1

wenn inre Haare in öe-
fahr sind. Nun aber was
nehmen! Hunderte noch
so gut begründete
Empfehlungen haben Sie
enttäuscht! Selbst erproben
schafft erst die Befriedigung.

Versuchen Sie's

deshalb wird
halten, was es verspricht!
Kein Haarausfall, keine
Schuppen mehr, dafür aber
vermehrter Haarwuchs.
Reines Schweizer Produkt;
zu haben in Apotheken
und Drogerien, Parfüme-
rien u. Coifleurgeschäften.

Bezugsquellennachweis:
UHU AG., BASEL

ZEPHYR

Kapital- und
Rentenversicherungen

jeder Art

Aller Gewinn den Versicherten

PATRIA
Schweizerische Lebensversicherungs-

Gesellschaft auf Gegenseitigkeit

BASEL

Fr. 1.5o

Mehrfachen Wünschen zufolge
bringen wir unsere bewährte

öDool^abnpasta
ausser in Normalform (schäumend)
auch als nichtschäumende Pasta in

den Handel. Sie ist ebenfalls von
unerreichter Güte. Originaltube
Fr. 1.50. Schäumende Paita Fr. 2,
und Fr. 1.25.

ODOL COMPAGNIE A.G. GOLDACH -ST.GALLEN

Ostschweizer
Winzerstuben

Zürich: Waaggasse 4 b. Paradeplatz
Basel: Gerber-/Grünpfahlgasse

und
Hammerstrasse 69

Ueber 30 zumeist selbstgekelterte
Weine aus der Ost- u. Nordschweiz
VorzUgi. Küche. Bauernspezialitäten

Propagandastätten des Verbandes ostschweiz. land-
wirtschaftl. Genossenschaften (V.O.L.G.) Winterthur

11


	Ehret das Alter

